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Satzung 

Schülerforschungszentrum für Energie und Umwelt Pankow (SFZ Pankow) e.V. 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

1. Der Verein heißt „Schülerforschungszentrum für Energie und Umwelt Pankow (SFZ Pan-

kow)“. Der Verein ist in das Vereinsregister einzutragen und führt danach den Zusatz „e.V.“. 

2. Sitz des Vereins ist das Robert-Havemann-Gymnasium in der Achillesstraße 79, 13125 Ber-

lin (Karow). 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember). 

 

§ 2 Zweck 

 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tä-

tig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2. Zwecke des Vereins sind die Förderung von Wissenschaft und Forschung und die Förde-

rung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe. 

3. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

• den Aufbau und den Betrieb einer regionalen, außerschulischen sowie schul- und 

schulartübergreifenden Einrichtung zur individuellen Förderung des kreativen, for-

schenden Lernens von Kindern und Jugendlichen ohne jegliche politische, ethnische 

oder religiöse Orientierung, 

• das Schaffen von Wissenschaftszugängen und dem Ermöglichen von wissenschaftli-

chem Arbeiten für Kinder und Jugendliche, 

• für alle Kinder und Jugendliche zugängliche Angebote der Spitzen- und der Breitenför-

derung, 

• Möglichkeiten zur Begegnung und Vernetzung von Jungforschern mit Gleichgesinnten 

und damit durch die Stärkung von Sozialkompetenz, 

• Fort-, Weiterbildungs- und Kursangebote für Kinder und Jugendliche sowie für Lehr-

kräfte und 

• das Sammeln von Spenden und die Beschaffung von anderen Mitteln. 

Im thematischen Mittelpunkt sollen die Fachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwis-

senschaften und Technik stehen, jedoch sollen andere Fachrichtungen nicht grundsätzlich 

ausgeschlossen sein. Zielgruppen sind vornehmlich Kinder und Jugendliche. Das Alter der 

Teilnehmenden kann vom Vorschulalter bis ins Studium reichen. 

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 

durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden. Mittel können an steuerbegünstigte Körperschaf-

ten weitergegeben werden, die Satzungszwecke wie der Verein verfolgen. 
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§ 3 Beteiligung 

 

Zur Verwirklichung seiner Satzungszwecke kann sich der Verein an Einrichtungen beteiligen 

und Mitgliedschaften in anderen Vereinen eingehen, soweit diese steuerbegünstigt sind und 

Satzungszwecke wie der Verein verfolgen. 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

 

1. Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Der Antrag auf Eintritt in den 

Verein ist an den vertretungsberechtigten Vorstand zu richten. Er ist an keiner Form ge-

bunden und muss Angaben zum Namen, Vornamen und zur Anschrift sowie Kontaktdaten 

enthalten. Diese Daten dienen allein der Mitgliederverwaltung und werden weder öffent-

lich noch Dritten zugänglich gemacht. Mit dem Antrag wird die Satzung des Vereins aner-

kannt. Der vertretungsberechtigte Vorstand entscheidet über die Aufnahme und teilt die 

Entscheidung in Textform mit. Die Aufnahme kann ohne Begründung abgelehnt werden. 

Ein Rechtsanspruch auf Eintritt in den Verein besteht nicht. 

2. Mitglieder sind auch Ehrenmitglieder. Ehrenmitglieder sind dazu durch die Mitgliederver-

sammlung ernannte Personen, die die Vereinsarbeit wesentlich über das übliche Maß hin-

aus gefördert und geprägt haben oder sich um den Verein herausragende Verdienste er-

worben haben. 

3. Der Verein erhebt Aufnahme- und Mitgliedsbeiträge. Die Höhe und Fälligkeit der jeweili-

gen Beiträge werden durch eine von der Mitgliederversammlung zu beschließenden Bei-

tragsordnung festgesetzt. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei zu stellen. Die Beitragsord-

nung kann weitere Beitragsfreiheiten sowie die Staffelung von Beiträgen vorsehen. 

4. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich. Die Ausübung der Mitglied-

schaftsrechte, ausgenommen das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung, kann nicht 

einem anderen Mitglied überlassen werden. Das Mitglied, dessen Stimmrecht ein Vertre-

ter ausüben soll, teilt dies dem Leiter der Mitgliederversammlung mit oder der Vertreter 

legt diesem eine Einwilligung in Textform vor. Die Person des Stellvertreters ist auf die Mit-

glieder des Vereins beschränkt. Die Anzahl der Mitglieder, die durch ein Mitglied vertreten 

werden können, ist auf ein Mitglied begrenzt. 

5. Die Mitglieder sind jederzeit zum Austritt aus dem Verein berechtigt. Die Erklärung zum 

Austritt ist an keiner Form gebunden und an den vertretungsberechtigten Vorstand zu 

richten. Der Austritt wird mit dem Eingang der Erklärung wirksam. Auf Verlangen des Mit-

glieds bestätigt der Vorstand den Austritt. 

6. Die Mitgliedschaft erlischt automatisch durch Tod bei natürlichen Personen und Erlöschen 

der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen. 

7. Die Mitgliedschaft erlischt durch Ausschluss aus dem Verein. Ein Mitglied kann ausge-

schlossen werden, wenn es schuldhaft in grober Weise gegen die Satzung verstößt oder 

mehr als drei Monate mit der Zahlung der Beiträge nach der Beitragsordnung im Rück-

stand ist und trotz schriftlicher Mahnung einen Rückstand nicht gezahlt hat. Den Aus-

schluss erklärt der vertretungsberechtigte Vorstand. Ein Mitglied kann zudem auf begrün-

deten Antrag durch die Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden. Der Beschluss 

setzt voraus, dass in der Einladung zur Mitgliederversammlung auf den Ausschluss als Ta-

gesordnungspunkt hingewiesen und dem davon betroffenen Mitglied Gelegenheit gege-

ben wurde, sich zu den Ausschließungsgründen zu äußern. 
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8. Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem 

Vereinsvermögen. 

 

§ 5 Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

 

§ 6 Mitgliederversammlung 

 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins, der die grundlegenden Ent-

scheidungen zugewiesen sind. Sie wird einmal im Jahr, nach Möglichkeit im ersten Quartal 

des Geschäftsjahres durchgeführt (ordentliche Mitgliederversammlung). 

2. Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich oder per E-Mail durch den 

vertretungsberechtigten Vorstand 14 Kalendertage vor der Versammlung unter Vorlage 

der Tagesordnung. Zu bestimmten Tagesordnungspunkten können weitere Personen als 

Gäste ohne Antrags- und Stimmrecht teilnehmen. Anträge zur Änderung oder Erweiterung 

der Tagesordnung können bis zur Beschlussfassung der Tagesordnung in der Mitglieder-

versammlung gestellt werden. 

3. Der vertretungsberechtigte Vorstand kann bei wichtigen und dringlichen Angelegenheiten 

eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Eine außerordentliche Mitglie-

derversammlung ist zudem auf schriftlichem Antrag unter Angabe des Zwecks und der 

Gründe von mindestens einem Viertel der Mitglieder einzuberufen. Der Antrag ist an den 

vertretungsberechtigten Vorstand zu richten, dem die Beschlussfassung über die Einberu-

fung obliegt. 

4. Der vertretungsberechtigte Vorstand kann entweder bestimmen, dass die Mitglieder-

sammlung nur durch Anwesenheit am Versammlungsort (physisch) oder nur im Wege der 

elektronischen Kommunikation (virtuell) durchgeführt wird, oder dass die Mitglieder-

sammlung sowohl durch Anwesenheit am Versammlungsort als auch im Wege der elekt-

ronischen Kommunikation durchgeführt wird (hybrid). Mitglieder können ihre Mitglieder-

rechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben. Die Nutzung der elektroni-

schen Kommunikation setzt voraus, dass diese für den Verein zumutbar ist. Mitglieder 

können ihre Stimme ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung vor der Durchfüh-

rung der Mitgliederversammlung schriftlich abgeben. Die Stimmabgabe ist an den vertre-

tungsberechtigten Vorstand zu richten. 

5. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Soweit die Satzung keine 

andere Regelung enthält, bedarf ein Beschluss der einfachen Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Beschlussfähig ist die Mitgliederversammlung unabhängig von der Zahl der er-

schienenen Mitglieder; davon ausgenommen ist der Beschluss über die Auflösung. 

6. Leiter der Mitgliederversammlung ist ein vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied. Die 

Mitgliederversammlung kann auf Antrag ein anderes Mitglied wählen, das die Versamm-

lung leitet; dies ist auch zu bestimmten Tagesordnungspunkten möglich. 

7. Der vertretungsberechtigte Vorstand berichtet in der Mitgliederversammlung über die 

Vereinstätigkeiten seit der letzten Mitgliederversammlung. Der Bericht sowie Beschlüsse 

werden in einem Protokoll festgehalten, das vom Leiter der Mitgliederversammlung und 

vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Das Protokoll entspricht den Vorgaben des zu-

ständigen Amtsgerichts für Vorstands- und Satzungsänderungen und enthält darüber 



Seite 4 von 5 

hinaus zu anderen Tagesordnungspunkten gestellte Anträge mit der Art der Abstimmung 

und des Abstimmungsergebnisses. 

 

§ 7 Vorstand 

 

1. Der Vorstand wird in der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt; 

er bleibt jedoch solange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt ist. Wiederwahl ist zulässig. Bei 

Beendigung eines Vorstandsamtes vor Ablauf des Wahlzeitraumes kann das freigewor-

dene Amt bis zur Neuwahl in der Mitgliederversammlung entweder von einem anderen 

Vorstandsmitglied wahrgenommen oder vom Vorstand durch Kooptation (Zuwahl) besetzt 

werden. Die Wahrnehmung aller Vorstandsämter in Personalunion ist unzulässig. Die Vor-

standsmitglieder können für ihre Vereinstätigkeit eine Vergütung erhalten, deren Höhe die 

Mitgliederversammlung beschließt. 

2. Der vertretungsberechtigte Vorstand gem. § 26 BGB besteht aus dem ersten Vorsitzenden 

und dem zweiten Vorsitzenden. Beide führen die Kasse des Vereins. Die Mitgliederver-

sammlung kann zusätzlich einen Kassenwart zur Führung der Kasse wählen, der dann 

ebenfalls vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied gem. § 26 BGB ist. Jedes vertretungs-

berechtigte Vorstandsmitglied kann den Verein alleine vertreten. Die Mitgliederversamm-

lung kann darüber hinaus zwei Beisitzer wählen. Zusammen mit dem vertretungsberech-

tigten Vorstand bilden sie den Gesamtvorstand. 

3. Der Gesamtvorstand ist für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, die nicht ausdrücklich 

dem vertretungsberechtigten Vorstand oder der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. 

Er fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, wenn mindestens ein Angehöriger des vertre-

tungsberechtigten Vorstands an der Stimmabgabe teilnimmt. Beschlüsse sind spätestens 

in der nächsten Mitgliederversammlung mitzuteilen. 

4. Der Gesamtvorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und ist dabei an die Be-

schlüsse der Mitgliederversammlung gebunden. Zur Verwirklichung der Satzungszwecke 

kann er themen- oder maßnahmenbezogene Projekte oder Arbeitsgemeinschaften ein-

richten und dafür Verantwortliche bestimmen. Die Mitglieder haben das Recht zur Mitar-

beit. 

5. Der Gesamtvorstand beschließt eine Datenschutzordnung entsprechend den datenschutz-

rechtlichen Bestimmungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten in der Vereinsar-

beit. 

 

§ 8 Kassenführung und -prüfung, Rechenschaft, Entlastung des Vorstands 

 

1. Der mit der Führung der Kasse Beauftragte verwaltet die Einnahmen und Ausgaben des 

Vereins und führt darüber ein Kassenbuch. Bestimmte Einnahmen können einer strikten 

Verwendungsbeschränkung für einen bestimmten Ausgabezweck unterliegen. Solche 

Zweckbindungen sind im Kassenbuch zu vermerken. Bezogen auf das Geschäftsjahr legt 

der Beauftragte in der Mitgliederversammlung Rechenschaft ab und teilt dabei das Ergeb-

nis der Kassenprüfung mit. Mitglieder haben jederzeit das Recht zur Einsicht in das Kas-

senbuch. 

2. Die Mitgliederversammlung kann zwei Kassenprüfer wählen, die Mitglieder sind, aber 

nicht dem Gesamtvorstand angehören. Erklärt sich dazu in der Mitgliederversammlung 

kein Mitglied bereit, kann die Mitgliederversammlung beschließen, dass der Vorstand 
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Personen - auch kostenpflichtig - mit dieser Aufgabe betraut, die nicht Mitglied sind. Sind 

mit der Erstellung und Abgabe der Steuererklärung Angehörige der steuerberatenden Be-

rufe betraut, kann die Mitgliederversammlung beschließen, auf die Kassenprüfung zu ver-

zichten. 

3. Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Entlastung des Vorstands. 

 

§ 9 Satzungsänderung 

 

Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Vier-

teln der abgegebenen Stimmen erforderlich. Zur Änderung des Zwecks des Vereins ist die Zu-

stimmung aller Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder 

muss in Textform erfolgen. 

 

§ 10 Auflösung des Vereins 

 

1. Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Zu dem 

Beschluss ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt sein Vermögen an den „Förderverein der Robert Havemann Oberschule e.V.“, der es 

für Zwecke dieser Satzung zu verwenden oder auf eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zur Verwendung für Zwecke die-

ser Satzung zu übertragen hat. 

 

Hinweis: 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachfor-

men männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 

gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 

Die Satzung ist errichtet am 26. Mai 2023. 


